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Verjährung der Einkommenssteuererklärungen – Fristen zur Steuerfeststellung 
 

Mit dem Ablauf des Jahres 2008 sind wieder einige Einkommensperioden verjährt, womit für die 

betroffenen Jahre keine Steuerkontrollen mehr möglich sind. 

Grundsätzlich hat die Finanzverwaltung die Möglichkeit, die Steuererklärung bis zum 31. Dezember des 

vierten folgenden Jahres nach deren Abgabe zu prüfen. Diese Frist verlängert sich um ein weiteres Jahr, 

wenn die Steuererklärung nicht abgeben wurde oder falls die Erklärung als nichtig erklärt wurde. Für 

Steuerpflichtige, die den „Steuernachlass“ (condono fiscale) für das Jahr 2002 nicht beansprucht haben, 

wird die Verjährungsfrist um 2 Jahre verlängert. 

Mit dem Jahreswechsel ergibt sich somit der folgende neue Stand der Verjährungsfristen: 

 
Zusammenfassung der Verjährungsfristen 
Für Steuerpflichtige, welche den „Steuernachlass“ nicht in Anspruch nahmen: 

Einkommen des 
Jahres 

Verjährungsfrist für eine Steuerfeststellung  
unter der Annahme einer: 

 a) fristgerechten Abgabe  b) unterlassene Abgabe 
2000 verjährt (31.12.2007) verjährt (31.12.2008) 
2001 verjährt (31.12.2008) 31.12.2009 
2002 31.12 2009 31.12.2010 
2003 verjährt (31.12.2008) 31.12.2009 
2004 31.12.2009 31.12.2010 
2005 31.12.2010 31.12.2011 
2006 31.12.2011 31.12.2012 
2007 31.12.2012 31.12.2013 
2008 31.12.2013 31.12.2014 

 
Für Steuerpflichtige, welche den „Steuernachlass“ in Anspruch nahmen: 

Einkommen des 
Jahres 

Verjährungsfrist für eine Steuerfeststellung  
unter der Annahme einer: 

 a) fristgerechten Abgabe  b) unterlassene Abgabe 
2002 verjährt (31.12.2007) verjährt (31.12.2008) 
2003 verjährt (31.12.2008) 31.12.2009 
2004 31.12.2009 31.12.2010 
2005 31.12 2010 31.12.2011 
2006 31.12.2011 31.12.2012 
2007 31.12.2012 31.12.2013 
2008 31.12 2013 31.12.2014 

 


